
Spenden statt
Geschenke

JUBILÄUMSSPENDEN ZU GUNSTEN
DER DEUTSCHEN KREBSHILFE e.V.

Unsere Unterstützung für Ihren Festtag

Falls Sie es wünschen, stellen wir Ihnen für Ihre Feier
gerne kostenlos Aufkleber, Luftballons, Ansteckbuttons
oder Plakate zur Verfügung. Die Deutsche Krebshilfe
verfügt über ein geschütztes Warenzeichen. Dieses
können Sie gerne nach unserer schriftlichen Geneh-
migung für eigene Materialien wie Einladungen oder
Briefbögen nutzen. Bitte legen Sie uns zu diesem Zweck
die einzelnen Entwürfe vor ihrer Veröffentlichung zur
Freigabe vor. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr
gerne zu Verfügung.

JUBILÄUMSSPENDEN ZU GUNSTEN
DER DEUTSCHEN KREBSHILFE e.V.Deutsche Krebshilfe

Helfen. Forschen. Informieren.
•Information und Aufklärung über Krebserkrankungen

und Möglichkeiten der Krebsvorbeugung

•Motivation, die jährlichen Früherkennungsuntersuchungen
zu nutzen

•Verbesserungen in der Krebsdiagostik

•Weiterentwicklungen in der Krebstherapie

•Finanzierung von Krebsforschungsprojekten/-programmen

•Gezielte Bekämpfung der Krebskrankheiten im Kindesalter

•Förderung der medizinischen Krebsnachsorge, der psycho-
sozialen Betreuung einschließlich der Krebs-Selbsthilfe

•Hilfestellung, Beratung und Unterstützung in individuellen
Notfällen

Die Deutsche Krebshilfe finanziert ihre Aktivitäten aus-
schließlich aus Spenden und freiwilligen Zuwendungen.
Öffentliche Mittel stehen ihr nicht zur Verfügung. Die
Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger hilft
der Deutschen Krebshilfe, diese Aufgaben zu erfüllen
sowie richtungweisende Projekte zu finanzieren.

Sie erreichen uns:
montags bis donnerstags von 8 – 16 Uhr
freitags von 8 – 15 Uhr

Wenden Sie sich bitte an:
Monika Albers 0228 / 72990 – 522
albers@krebshilfe.de

Deutsche Krebshilfe e.V.
Buschstraße 32
53113 Bonn
Tel.: 02 28 / 72 99 0 – 0
Fax: 02 28 / 72 99 0 – 11
deutsche@krebshilfe.de
www.krebshilfe.de

Das Spendenkonto

82 82 82
der Deutschen Krebshilfe/
Deutschen KinderKrebshilfe
bei der Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99
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„Deutsche Krebshilfe” ist eine eingetragene Marke (DPMA Nr. 396 39 375)



Verwendungszweck der Spenden

Vorab sollten Sie bestimmen, ob die Spenden aus Ihrer
Aktion der Deutschen Krebshilfe oder der Stiftung
Deutsche KinderKrebshilfe zugute kommen sollen. Falls
Sie es wünschen, können die Zuwendungen auch gezielt
für Forschungszwecke der Deutschen Krebshilfe oder
Deutschen KinderKrebshilfe eingesetzt werden.

Bei der Bitte um Spenden haben Sie drei Alternativen:

Ihre Gratulanten können die Spenden direkt auf
das Spendenkonto 82 82 82 der Deutschen Krebshilfe /
Deutschen KinderKrebshilfe bei der Kreissparkasse Köln
BLZ 370 502 99 unter Angabe einer Aktionsnummer
überweisen. Die Aktionsnummer erhalten Sie, sobald Sie
uns über Ihren Spendenaufruf informiert haben. Gerne
stellen wir Ihnen für Ihre Gratulanten vorgefertigte Über-
weisungsträger zur Verfügung, auf denen Ihre Aktions-
nummer bereits vermerkt ist.

Damit Sie erfahren, wer sich an Ihrem „Geschenk“ betei-
ligt hat, werden Sie von uns über die Spendeneingänge
informiert, die Ihrem Spendenaufruf eindeutig zuzuord-
nen sind. Sie erhalten von uns die Namen der Spender
und die Gesamtsumme der Spenden. Aus datenschutz-
rechtlichen Gründen erhalten Sie keine Auflistung der
Einzelspenden (§ 28 Abs.1 Nr. 2 Bundesdatenschutzgesetz).

Ihre Gratulanten überweisen die Spenden auf ein von
Ihnen eingerichtetes Sonderkonto bei Ihrer Bank. Dies hat
den Vorteil, dass Sie direkt erfahren, welcher Spender in
welcher Höhe gespendet hat.

Ihre Gratulanten geben Ihnen ihr „Geschenk“ persön-
lich. Auf Wunsch senden wir Ihnen zu diesem Zweck
gerne eine Sammelbox zu.

1.

2.

3.

JUBILÄUMSSPENDEN ZU GUNSTEN
DER DEUTSCHEN KREBSHILFE e.V.

Ihr Spendenaufruf zu Gunsten
der Deutschen Krebshilfe /
Deutschen KinderKrebshilfe

Falls Sie ein Sonderkonto eingerichtet oder die Spen-
den persönlich entgegen genommen haben, überweisen
Sie bitte anschließend den Gesamtbetrag der Aktion
auf das Konto  82 82 82 der Deutschen Krebs-
hilfe / Deutschen KinderKrebshilfe, Kreissparkasse Köln,
BLZ 370 502 99. Bitte geben Sie bei der Überweisung
die Ihnen von uns mitgeteilte Aktionsnummer an.

Zuwendungsbescheinigung

Eine Zuwendungsbescheinigung erhalten entweder
der Gastgeber oder die einzelnen Gratulanten.

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie eine Zuwendungsbe-
scheinigung über den an uns überwiesenen Gesamt-
betrag Ihrer Spendenaktion wünschen. In diesem Fall
erhalten Ihre Gäste keine Zuwendungsbescheinigungen.

Wenn Sie zu Gunsten Ihrer Gratulanten auf eine Zu-
wendungsbescheinigung verzichten, verschicken wir
diese direkt an Ihre Gratulanten.

Falls Sie ein Sonderkonto eingerichtet oder Ihre „Ge-
schenke“ persönlich entgegengenommen haben, benö-
tigen wir von Ihnen eine Auflistung aller Spender mit
vollständigen Namen, Adressen und den Spenden-
beträgen. Unabhängig von der Spendenhöhe erhält
jeder Spender eine Zuwendungsbescheinigung.

Zuwendungsbescheinigungen können nur dem „Be-
schenkten“ oder dem jeweiligen Gratulanten ausgestellt
werden. Eine Übertragung auf Dritte ist nicht möglich!

„Was wünsche ich mir? Eigentlich habe ich doch
schon alles, was ich brauche.“ Diese Frage
stellen sich jedes Jahr viele von uns. Sei es an-
lässlich eines Geburtstages, eines Ehe- oder
Firmenjubiläums, einer Geburt oderTaufe, einer
Hochzeit oder eines anderen besonderen
Anlasses.

Hoffnung ist etwas, das jeder gerne verschenkt,
aber auch geschenkt bekommt. Schenken Sie
den Menschen Hoffnung, deren Leben durch
eine Krebserkrankung beeinträchtigt ist. Stellen
Sie Ihre Feier unter das Motto „Spenden statt
Geschenke“ und bitten Sie Ihre Gäste um
Spenden für die Deutsche Krebshilfe oder
die Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe. Ihre
Feier wird so für alle Beteiligten zu etwas
ganz Besonderem.

Wir haben Ihnen in diesem Faltblatt einige
wichtige Hinweise zusammengestellt, die Ihnen
einen reibungslosen Ablauf Ihrer Spenden-
aktion ermöglichen.
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